
Empfehlung für Impressumsangaben ! 

 
Namen und die vollständige Anschrift der Hauptniederlassung (kein Postfach!), bei juristischen 
Personen (GmbH, AG u.s.w.) ist zusätzlich der 
Vertretungsberechtigte zu nennen (z. B. Geschäftsführer oder Vorstand; nicht ausreichend ist, 
einen "für den Inhalt Verantwortlichen" zu benennen), 
 
eine erreichbare eMail-Adresse, 
 
die zuständige Aufsichtsbehörde, wenn Sie eine Tätigkeit mit behördlicher Zulassung ausüben 
(Beispiele: Gastronomiebetriebe, Makler, 
Spielhallenbetreiber, Banken, Reisegewerbetreibende, Versicherungsunternehmen, Bauträger, 
Fahrschulen usw). 
 
das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister, in 
das Sie ggf. eingetragen sind einschließlich der 
dazugehörigen Registernummer,  
 
wenn Sie einer Berufsgruppe mit bestimmten Zulassungsvoraussetzungen (Abschluss, Diplom 
etc., d.h. es werden bestimmte fachliche Voraussetzungen vorausgesetzt) angehören , z. B. 
Rechtsanwälte, Ärzte, Architekten, Apotheker, Tierärzte, Steuerberater, Vertreter der Heilberufe 
wie Physiotherapeuten, Logopäden, Hebammen usw: 
 
a) die Kammer, welcher Sie angehören, 
b) die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in dem die Berufsbezeichnung verliehen 
worden ist, 
c) die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und dazu, wie diese zugänglich sind (Link 
zum Text oder Angabe der Fundstelle im 
Bundesgesetzblatt), 
 
in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27a des 
Umsatzsteuergesetzes besitzen, die Angabe dieser Nummer. Achtung: 
Anzugeben ist nicht die Steuernummer, sondern die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. 
Diese ist eine Kennziffer für den mehrwertsteuerfreien Warenaustausch innerhalb der 
Europäischen Union (EU) und wird benötigt, wenn man EU-Auslandsgeschäfte. Die Nummer 
wird auf Antrag vom Finanzamt vergeben und ist nicht zu verwechseln mit der "normalen" 
Steuernummer, die auf Rechnungen anzugeben ist! 
 
Gemäß der EU-Richtlinie (2001/115/EG) ist jeder, der Waren- oder Dienstleistungen erbringt, 
verpflichtet, mindestens die finanzamtsbezogene 
Steuernummer anzugeben. Diese Richtlinie ist noch nicht in bundesdeutsches Recht umgesetzt. 
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